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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

I. Die energetische Sanierung – von der Erkenntnis der Notwendigkeit bis zur 
Realisierung 

II. Rolle der WEG-Verwaltung 

III. Umgestaltung der Außenanlagen – Visualisierung

IV. Finanzierungswege einer WEG

V. WEG-Darlehen

VI. Beschlussfassung und Aufklärungsplicht 

VII. Zusammenfassung



Südhausbau Verwaltung GmbH & Co.KG 4

Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- 2018 erste Ausführung energetische Sanierung Block 5
- 2021 Planung für die Sanierung Block 2 und 3
- 2022 Ausführung energetische Sanierung Block 2 und 3
- 2021-2022 Planung für die Sanierung Block 1
- 2023 Ausführung energetischen Sanierung Block 1

I. Die energetische Sanierung 
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Im Jahr 2018 Erstkontakt mit MGS
- Erstellung eines kostenfreien Gebäudemodernisierungs- und Energie-Checks

I. Die energetische Sanierung von 4 Wohnblöcken - von der Idee zum 
Konzept
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Koordination zwischen Eigentümern, Fachplanern und Handwerkern

- Einholung von Angeboten und Erstellung von Preisspiegeln

- Organisation von Eigentümerversammlungen zur Entscheidungsfindung

-    Transparente Kommunikation aller Zwischenschritte

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Vorbereitung der Eigentümerversammlung

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Darstellung möglicher Sanierungsvarianten und möglicher Förderungen

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Vorgespräche
- Planung
- Gebäudeenergiecheck

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Gespräche mit Beiräten
- Darstellung bei der Eigentümerversammlung

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Gespräche mit Behörden
- Ausfüllen von Anträgen
- Unterstützung vor, während und nach der Baumaßnahme mit der EU, 
   Übersetzung, Formulare usw. 

- Nach der Baumaßnahme Hilfe Rechnungen zusammenstellen, Einreichung bei der 
Stadt München, z. B. steuerliche Vergünstigungen im Sanierungsgebiet

II. Rolle der WEG-Verwaltung
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

III. Umgestaltung der Außenanlage
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

III. Umgestaltung der Außenanlage
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

III. Umgestaltung der Außenanlage
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

III. Umgestaltung der Außenanlge
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Rücklagen

- Sonderumlage

- Zuschüsse

- KFW Darlehen

- KFW Zuschuss und WEG Darlehen

IV. Finanzierungswege einer WEG
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

Rechtsprechung zum WEG – Kredit:
Der BGH (Bundesgerichtshof) hat mit Urteil vom 25.09.2015, 
Aktenzeichen V ZR 244/14 einer Darlehensaufnahme durch eine WEG 
positiv entschieden.
In diesem Urteil wurde jedoch gegenüber vorherigen BGH-Urteilen 
klargestellt, dass wichtige Punkte den Eigentümern erklärt werden und 
auch im Protokoll der Eigentümerversammlung aufgenommen werden 
müssen:

- Ordnungsmäßigkeit eines Darlehensvorschlages
- Laufzeit, Rückführung eines WEG-Darlehens i.d.R. max. 10 Jahre
- Detaillierte Aufklärung der Eigentümer über das WEG-Darlehen

V. WEG-Darlehen
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

V. WEG-Darlehen

- GdWE ist Kreditnehmer gegenüber der Bank

- Einzelne Eigentümer haben keine Rechtsbeziehung zur Bank

- Die GdWE ist vertreten durch die Hausverwaltung

- Befugnis des Verwalters im Außenverhältnis ist bei zwei Maßnahmen 
eingeschränkt und bedarf eines Beschlusses: Darlehensverträge und 
Grundstückskaufverträge

- Das WEG-Darlehen darf ausschließlich zur Finanzierung von 
Modernisierungs-, Sondierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
jeglicher Art am Gemeinschaftseigentum dienen 
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

V. WEG-Darlehen

- Keine Schufa Auskunft einzelnen Eigentümer nötig

- Keine Eintragung von dinglichen Sicherheiten

- Darlehenszinsen sind im Falle einer Vermietung steuerlich ansetzbar

- Jeder Eigentümer kann seinen Anteil anstatt der Kreditaufnahme selbst 
erbringen – nicht alle müssen teilnehmen

- Nur die am Kredit teilnehmenden Eigentümer sind an der Rückzahlung 
beteiligt
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

V. WEG-Darlehen

Wohnhaus mit Gewerbeeinheiten nähe 
Theresienwiese
179 Wohnungen, 6 Gewerbeeinheiten (ca. 20% der 
Gesamtfläche) 280 TG Stellplätze
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

Aufklärung der WEG i. S. d. Verbraucherschutzes – Vorlage Hausbank München
Folgende Belehrung der Wohnungseigentümer hat der Verwalter zwingend vor Beschlussfassung über eine Kreditaufnahme in der 
Eigentümerversammlung zu erteilen: Grundsätzlich finanziert sich die Wohnungseigentümergemeinschaft aus eigenen Mitteln. Wird ein 
größeres Sanierungsvorhaben notwendig und erweist sich die Instandhaltungsrücklage als nicht ausreichend für die Finanzierung, so steht 
der Wohnungseigentümergemeinschaft grundsätzlich die Beschlussfassung über die Erhebung einer Sonderumlage zur Verfügung. Sind 
nunmehr einzelne Eigentümer nicht in der Lage, ihre anteilige Sonderumlage, sei es aus eigenen Mitteln, sei es aus Bankkredit zu erbringen, 
droht die Verschleppung der Maßnahme, die aber dringend notwendig ist. Damit erhöht sich die Möglichkeit, dass weiterer Schaden am 
gemeinschaftlichen Eigentum oder aber am Sondereigentum entsteht. Entscheidet sich die Gemeinschaft angesichts vorstehend erläuterter 
Liquiditätsprobleme, die Maßnahme in mehreren Abschnitten auszuführen, könnte es zu einer deutlichen Verteuerung der Gesamtkosten 
kommen. Ein Konflikt im Rahmen der Wohnungseigentümergemeinschaft wäre damit wohl nicht mehr zu verhindern. Diese materiellen 
Voraussetzungen einer Kreditaufnahme werden in der Eigentümerversammlung ausführlich erörtert und erläutert. Für den Fall einer 
Finanzierung durch Sonderumlage ist nicht auszuschließen, dass sich diese bei einzelnen Eigentümern als uneinbringlich erweist. Diesen 
Ausfall durch uneinbringlichen Sonderumlagenanteil müssten die übrigen Wohnungseigentümer wiederum auffangen, um die Finanzierung 
der notwendigen Sanierungsmaßnahme zu sichern. Der drohende Ausfall wäre also durch die übrigen Wohnungseigentümer wiederum im 
Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile durch eine weitere Sonderumlage zu decken. Unter Berücksichtigung dieses Risikos erörtern wir auf 
der Versammlung, ob die Aufnahme eines Darlehens sinnvoll ist. Hier belehrt der Verwalter über das besondere Haftungsrisiko der 
Wohnungseigentümer für die eingegangene Darlehensverbindlichkeit der WEG gegenüber dem Kreditinstitut. Können einzelne 
Wohnungseigentümer in der Zukunft ihre Beiträge nicht ordnungsgemäß entrichten und kommt es dadurch zu einem Zahlungsverzug 
gegenüber dem Kreditinstitut, müssen die aus der Nichtzahlung resultierenden Fehlbeträge durch entsprechend höhere Beiträge der 
übrigen Eigentümer ausgeglichen werden. Hierzu trägt der Verwalter allerdings vor, dass die Eigentümergemeinschaft bei Zahlungsausfall 5% 
des Verkehrswertes vor jedem anderen Gläubiger, auch ohne einen eingetragenen Schuldtitel erhält. Die Eigentümer erörtern insoweit die 
Dringlichkeit der zu finanzierenden Maßnahme. Eine besondere Dringlichkeit wird hier anzunehmen sein. Das Darlehen wird über die 
Aufnahme der Annuitäten in den Wirtschaftsplan und damit in die Beitragsvorschüsse der Wohnungseigentümer bedient. 

VI. Beschlussfassung und Aufklärungsplicht 
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

VI. Beschlussfassung und Aufklärungsplicht 

- WEG Darlehen entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung

- Hohe Zuschüsse mit Hilfe der MGS sichern notwendiges Eigenkapital 
der WEG

- Keine Stellung dinglicher Sicherheiten, keine Schufa Auskunft

- Einzelner Eigentümer kann Anteil auch als Sonderumlage einbringen

-   Bei Fragen kann ich gerne weiterhelfen 
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Energetische Sanierung und WEG-Darlehen

- Energetische Sanierung als Gemeinschaftsprojekt

- Verwaltung als zentrale Schnittstelle

-   Klare Kommunikation und gute Planung

VII. Zusammenfassung



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Südhausbau Verwaltung GmbH & Co.KG


	Folie 1: Energetische Sanierung und WEG-Darlehen Ein Praxisbericht aus Sicht der Verwaltung
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24

